
 

 

 

BESCHLUSS 

 
der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 

auf ihrer 4. Tagung 

zu 

Keine Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung! 

vom 5. Dezember 2023 

 
Seit Jahren ist die humanitäre Notlage an der EU-Außengrenze unverändert dramatisch: 

 

Mehr als 2.400 Menschen haben allein in diesem Jahr im Mittelmeer ihr Leben verloren. 2023 ist das 

tödlichste Jahr auf dem zentralen Mittelmeer seit langem. 

 

Dabei ist es rechtliche und humanitäre Pflicht, Menschen aus Seenot zu retten. Wir sehen mit Sorge, 

dass die Reform des Aufenthaltsgesetzes zu einer strafrechtlich neuen Bewertung führen könnte. 

 

Um die damit eröffnete Möglichkeit der Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung und humanitärer 

Hilfe für Geflüchtete auszuschließen, bittet die Synode den Rat der EKD, sich gegenüber dem Bun-

destag und der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Gesetzgebung so gestaltet wird, dass 

zivile Seenotrettung und humanitäre Hilfe für Geflüchtete auch weiterhin straffrei bleiben. Seenot-

rettung braucht Rechtssicherheit. 

 

Die Synode erinnert an ihre Beschlüsse vom 9. November 2022 und 10. November 2021 zur Lage an 

der EU-Außengrenze. Um ihre bisherigen Forderungen zu bekräftigen und die Rettung von Men-

schenleben auch konkret zu unterstützen, bittet die Synode den Ständigen Haushaltsausschuss, 

eine EKD-weite Kollekte im Jahr 2025 für United4Rescue vorzusehen. 

 

 

Hannover, den 5. Dezember 2023 

 

 Die Präses der Synode 

 der Evangelischen Kirche in Deutschland 
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